
Darstellung der zweckbestimmten Verwendung der Einnahmen aus dem Pfarrvermögen zur Finanzierung der Ausgaben

für die Besoldung und Versorgung der Pfarrer und Pfarrerinnen in der Landeskirche nach FAG ab 2009

Planungszeitraum 2017 bis 2022:

* 106.800 Euro ** 92.800 Euro

Kirchenkreishaushalt 
 
 
 

Pfarrdotationsaufkommen  
(z. B. Bestand: 225.400 Euro aus  200.000,- € Stellenaufkommen und 25.400,- € Zinsen) 

Monatsweise Verrechnung aller 
Pfarrstellen in dem Umfang, in dem 

sie im Stellenrahmenplan  
ausgewiesen und besetzt sind - 
ungeachtet ihrer Finanzierung- 

 anhand von Durchschnittsbeträgen   
(§ 10 Abs. 2 FAG),  

(106.800,- Euro* je Sup-Pfarrstelle, 
92.800,- Euro** je Pfarrstelle) 

 

Ausweisung der Finanzierung aller Pfarrstellen im Kirchenkreis; d.h. 
Jährlicher Nachweis der Einnahmen 
(1) aus dem Pfarrdotationsaufkommen, 
(2) aus eigenen Leistungen bzw. Leistungen anderer Stellen (z.B. Eigenfinanzierungen) und 
(3) der Gesamtzuweisung. 

Stellenaufkommen der Dotation Pfarre und Pfarrwittum 
(Erträge des Stellenvermögens abzügl. Ausgaben für z. B. Lasten/Abgaben, VKU, 3-jährige 
Einbehaltung von Einnahmen aus Nutzungsverträgen sowie Erbbaurechten mit mehr als 20 

Jahren Laufzeit gem. Finanzsatzung des KK ->s. § 15 Abs. 2 FAG)   

Kirchengemeinde A        Kirchengemeinde B        Kirchengemeinde C  

Grundstücksverkaufserlöse u. Einnahmen aus Kapitalvermögen  
(z. B. Verkauf Milchquote) der Dotation Pfarre (Pfarrkapitalien) 

Kirchengemeinde A   Kirchengemeinde B  

 
Gesamtzuweisung 

  
(einschl. Mittel für 
Finanzierung der 

Pfarrbesoldung und -
versorgung) 

Kirchenkreis 

Landeskirche 

Landeskirchlicher Haushalt  

Dauerhafte und wertbeständige Wiederanlage der 
Pfarrkapitalien (abzügl. bis zu 10% Eigenbehalt durch die 

KG'nden gem. § 16 Abs. 2 FAG)  

im landeskirchlichen 
Pfarrbesoldungsfonds 

 

in Grundvermögen 

Pachteinnahmen 

Anteil Zinsen zur 
Werterhaltung der Einlagen 

(verbleiben  im Fonds) 

Anteil  Zinsen  
(Ausschüttung an  KK- 

Pfarrdotationsaufkommen) 
z.B. 25.400,- € 

 
Landeskirche als Dienstherr der Pfarrer und Pfarrerinnen: 

Finanzierung der Besoldung und Versorgung von Pfarrern und Pfarrerinnen in 
Kirchengemeinden und Kirchenkreisen  


